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RAin Dr. Gabriele Apfelbacher, LL.M. (Columbia) / RA Dr. Thorsten Kuthe / RA Dr. Andreas Meyer — Vorschläge zur vereinfachten Eigenkapi-
talaufnahme aus privater Hand zur Bewältigung der COVID-19-Krise

Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu minimieren, hat der deutsche Gesetzgeber in Rekordzeit eine Reihe von Maß-
nahmegesetzen verabschiedet. Dazu gehört das Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz, das zeitlich begrenzt staatliche Stabilisierungsmaßnahmen
für große und relevante Unternehmen der Realwirtschaft ermöglicht, darunter auch die direkte Zuführung von Eigenkapital durch einen dafür
geschaffenen staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Dabei werden eine Reihe verfahrensmäßiger Erleichterungen der Kapitalaufnahme vor-
gesehen, die aber nur für oder im Zusammenhang mit Rekapitalisierungen durch den staatlichen Fonds zur Verfügung stehen. Der Beitrag zeigt –
basierend auf einer Initiative des Deutschen Aktieninstituts – auf, wie bislang nur für Kapitalmaßnahmen unter Beteiligung des Fonds eingeführte
Erleichterungen auch für die Kapitalaufnahme aus der privaten Hand genutzt werden können. Außerdem werden konkrete Vorschläge zur Weiter-
entwicklung des Aktienrechts dargestellt, die eine Rekapitalisierung unter Beteiligung privater Investoren erleichtern und zur effektiven Krisenbe-
wältigung beitragen könnten. Dadurch wird dem auch europarechtlich gebotenen Grundsatz der strengen Subsidiarität staatlicher Unterstützungs-
maßnahmen Rechnung getragen. Die Mittel des Fonds können so auf diejenigen Unternehmen konzentriert werden, denen auch unter Verfah-
renserleichterungen kein ausreichender Zugang zu privatem Kapital zur Verfügung steht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

RA Dr. Christian Eichner, LL.M. (NYU) / Wiss. Mit. Tim Leukel, LL.M. (Groningen) — Budget- und Mitarbeiterbefragungsrecht des Aufsichts-
rats im Kontext aktienrechtlicher Compliance

Die Autoren behandeln im Rahmen des Beitrags das Budget- und Mitarbeiterbefragungsrecht des Aufsichtsrats einer börsennotierten Aktiengesell-
schaft im Kontext der Compliance-Überwachung und formulieren konkrete Anforderungen an die Compliance-Überwachung durch den Auf-
sichtsrat im Lichte der jüngsten Rechtsprechung des BGH zu dieser Thematik (BGH, Urt. v. 20.3.2018 – II ZR 359/16, AG 2018, 436). Nach der von
den Autoren vertretenen Auffassung müsse der Aufsichtsrat daher im Einzelfall gem. § 111 Abs. 1 AktG auch über die erweiterte Kompetenz ver-
fügen, die Erfüllung der von ihm begründeten Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft gegenüber externen Beratern bei der entsprechenden
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Unternehmensstelle anzuweisen (Budgetrecht). Dies gelte insbesondere bei Compliance-Sachverhalten, wenn der Aufsichtsrat im Rahmen seiner
pflichtgemäßen Entscheidungsfindung zu dem Ergebnis kommt, dass die vorstandsseitige Kenntnis des Zahlungsgrundes den Erfolg des Auf-
sichtsratshandelns beeinträchtigen würde. Hält es der Aufsichtsrat zudem im Rahmen seiner pflichtgemäßen Ermessensentscheidung für zwin-
gend notwendig, zugunsten einer effektiven Kontrolle potenziellen vorstandsseitigen Sorgfaltspflichtverstößen dadurch auf den Grund zu gehen,
dass er Mitarbeiter des Unternehmens befragt, müssten ihm gem. § 111 Abs. 1 AktG entsprechende Zugriffs- und Auskunftsrechte zugestanden
werden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
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inhaltlichen Anforderungen an eine Mitgliedschaft in diesem wichtigen Gremium weiter gering. Immerhin wurde § 100 Abs. 5 AktG durch das
Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG) im Jahr 2016 um einen zweiten Halbsatz ergänzt, der verlangt, dass „die Mitglieder [des Aufsichtsrats] [...]
in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die Gesellschaft tätig ist, vertraut sein“ müssen. Bis heute ist jedoch unklar, was genau unter diesem
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